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10 Verfassungsrecht

10/07 Verfassungsgerichtshof, Verwaltungsgerichtshof

Norm

B-VG Art139 Abs1 / Individualantrag

ZPO §63 Abs1 / Aussichtslosigkeit

Leitsatz

Abweisung eines Verfahrenshilfeantrags zur Einbringung eines Individualantrags auf Aufhebung eines

Flächenwidmungsplanes als offenbar aussichtslos

Rechtssatz

Unter Bedachtnahme auf den Inhalt des dem Verfassungsgerichtshof vorgelegten Antrages besteht kein Anhaltspunkt

für die Annahme, dass die Verordnung unmittelbar in die Rechtssphäre der Antragstellerin eingreift und diese dabei

verletzt.

(ebenso: V72/03, B v 05.06.03).

(ebenso V69/03, V70/03, V73/03 und V74/03, alle B v 29.08.03, hinsichtlich Halte- und ParkverbotsV).
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